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Suggestion for amendment of Article 1 :

By Mr  Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 1: Gründung der Union

(1) Entsprechend dem Wunsch der Völker, Bürger und Staaten Europas, eine immer engere
Union zu verwirklichen und ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten, wird mit dieser Verfassung eine
Föderation der NationalstaatenUnion [ mit der Bezeichnung Europäische Union.....] gegründet, in
deren Rahmen die Politiken der Mitgliedstaaten aufeinander abgestimmt werden und die in
föderaler Weise bestimmte gemeinsame Zuständigkeiten wahrnimmt.

(2) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, deren Völker die die gleichen Werte
teilen, diese achten und sich verpflichten, sie gemeinsam zu fördern.

Explanation (if any) :

Die Perspektive für die weitere Vertiefung der Union (Artikel 1 EUV) sollte beibehalten werden.
Ebenso sollte unterstrichen werden, dass die Union sich neben den Mitgliedstaaten auf ihre Bürger
stützt. Es ist zu prüfen, ob Absatz 2 angesichts von Art 9 Abs. 6 (bzw. Art. 8 Abs. 7 neu) nicht
entfallen könnte.


